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Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die
Eintretensvoraussetzungen gegeben sind ( BGE 143 III 140 E. 1 S. 143).

E. 2.1
Das für das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren massgebliche Bundesgerichtsgesetz
unterscheidet zwischen Endentscheiden ( Art. 90 BGG ), Teilentscheiden ( Art. 91 BGG )
sowie Vor- bzw. Zwischenentscheiden ( Art. 92 und Art. 93 BGG ). Während Vor- und
Zwischenentscheide über die Zuständigkeit oder den Ausstand ( Art. 92 BGG ) jeweils
unter Vorbehalt der allgemeinen Zulässigkeitskriterien angefochten werden können und
müssen, ist die Beschwerde gegen sog. "andere" Zwischenentscheide nur unter besonderen
Voraussetzungen möglich ( Art. 93 Abs. 1 BGG ), und sind diese durch Beschwerde gegen
den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken ( Art. 93 Abs. 3
BGG ). Ein Entscheid ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG , wenn mit dem
vorinstanzlichen Entscheid das Verfahren in der Hauptsache beendet wird, und zwar
unabhängig davon, ob aus verfahrensrechtlichen Gründen oder ob materielles Recht zu
diesem Ergebnis führt ( BGE 134 III 426 E. 1.1 S. 428; 133 III 629 E. 2.2 S. 631; 133 III
393 E. 4 S. 396). Es kommt allein darauf an, ob das erstinstanzliche Verfahren beendet ist
oder nicht. Schliesst ein Entscheid das Verfahren nicht vollständig ab, sondern befindet er
endgültig entweder nur über eines oder einige von mehreren Rechtsbegehren (objektive
Klagenhäufung; Art. 91 lit. a BGG ) oder schliesst er das Verfahren nur für einen Teil der
Streitgenossen ab (subjektive Klagenhäufung; Art. 91 lit. b BGG ), liegt ein Teilentscheid
im Sinne von Art. 91 BGG vor. Innerhalb der Systematik des BGG stellt der Teilentscheid
eine Variante des Endentscheids dar ( BGE 135 III 212 E. 1.2.1 S. 217; 134 III 426 E. 1.1 S.
428; 133 III 629 E. 2.1 S. 630; 133 V 477 E. 4.1.2 S. 480). Erfüllt ein Entscheid weder die
Kriterien des Endentscheids noch diejenigen des Teilentscheids, liegt ein Vor- bzw.
Zwischenentscheid vor, gegen welchen die Beschwerde nur zulässig ist, sofern die in den
Art. 92 bzw. 93 BGG genannten Voraussetzungen erfüllt sind (zum Ganzen vgl. BGE 141
III 395 E. 2.2 S. 397 f.).

E. 2.2
Gestützt auf das Gesagte ist der angefochtene Entscheid weder ein Endentscheid im Sinn
von Art. 90 BGG noch ein Teilentscheid im Sinn von Art. 91 BGG , sondern als selbständig
eröffneter Vor- und Zwischenentscheid im Sinn von Art. 93 BGG zu qualifizieren. Er bringt
weder das Scheidungsverfahren noch die güterrechtliche Auseinandersetzung zu einem
Abschluss, sondern klärt einzig die Frage, ob sich der Beschwerdeführer im
Zusammenhang mit den Abmachungen vom 14. Mai 2012 in einem rechtlich relevanten
Irrtum befunden hat und wie sich dies auf die güterrechtliche Auseinandersetzung auswirkt.



Dies geht bereits aus dem Dispositiv des angefochtenen Entscheids hervor, in welchem die
güterrechtliche Auseinandersetzung weder vorgenommen noch für erledigt erklärt wird,
sondern einzig festgehalten wird, dass der Beschwerdeführer keinem Irrtum unterlegen sei
und daher weder die güterrechtliche Ausgleichsforderung der Beschwerdegegnerin gemäss
Ehe- und Erbvertrag noch die gestützt darauf festgesetzte Darlehensforderung zu reduzieren
seien.

E. 3.1
Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide, die weder die Zuständigkeit
noch den Ausstand betreffen, ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Vor- und
Zwischenentscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 93
Abs. 1 Bst. a BGG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid
herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein
weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 93 Abs. 1 Bst. b BGG).

Der nicht wieder gutzumachende Nachteil gemäss Art. 93 Abs. 1 Bst. a BGG muss
rechtlicher Natur sein. Ein rein tatsächlicher Nachteil, der als natürliche Folge des
Verfahrensfortgangs erscheint, genügt nicht ( BGE 141 III 80 E. 1.2 S. 80 f.; 137 III 522 E.
1.3 S. 525). Der Nachteil muss überdies irreparabel sein. Diese Voraussetzung ist nicht
erfüllt, soweit ein für den Beschwerdeführer günstiger Endentscheid den Nachteil
vollumfänglich behöbe ( BGE 141 III 80 E. 1.2 S. 80 f.; 139 V 42 E. 3.1 S. 47; 137 III 522
E. 1.3 S. 525; Urteil 5A_910/2015 vom 9. Februar 2016 E. 2.1). Ob ein nicht wieder
gutzumachender Nachteil vorliegt, bemisst sich an den Auswirkungen des
Zwischenentscheids auf die Hauptsache bzw. das Hauptverfahren ( BGE 141 III 80 E. 1.2
S. 81; 137 III 380 E. 1.2.2 S. 383). Es obliegt dem Beschwerdeführer darzutun, dass die
Eintretensvoraussetzungen gemäss Art. 93 Abs. 1 Bst. a BGG erfüllt sind, es sei denn, deren
Vorliegen springe geradezu in die Augen ( BGE 141 III 80 E. 1.2 S. 81; 133 III 629 E. 2.3.1
S. 632; vgl. zuletzt Urteil 5A_910/2015 vom 9. Februar 2016 E. 2.1).

Art. 93 Abs. 1 Bst. b BGG setzt - im Sinne zweier kumulativer Bedingungen - voraus, dass
(erstens) das Bundesgericht selbst dem Verfahren ein für allemal ein Ende setzen könnte,
falls es der Rechtsauffassung des Beschwerdeführers folgt, und dass sich damit (zweitens)
ein langwieriges oder kostspieliges Beweisverfahren vermeiden liesse ( BGE 133 III 629 E.
2.4.1 f. S. 633).

Das Bundesgericht prüft nach freiem Ermessen, ob die Voraussetzung von Art. 93 Abs. 1
Bst. b BGG erfüllt ist. Von vornherein tritt es auf eine Beschwerde aber nicht ein, wenn die
rechtsuchende Partei überhaupt nicht dartut, weshalb die Voraussetzung erfüllt sei, diese
Eintretensfrage also schlechthin übersieht. Macht sie aber geltend, der selbständig eröffnete
Zwischenentscheid sei gestützt auf die erwähnte Norm anfechtbar, so obliegt es ihr
darzulegen, inwiefern der angestrebte Endentscheid einen bedeutenden Aufwand an Zeit
und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde, es sei denn, die Antwort
auf diese Frage liege auf der Hand (Urteil 4A_103/2013 vom 11. September 2013 E. 1.1.1,
nicht publ. in: BGE 139 III 411 ; BGE 138 III 46 E. 1.2 S. 47 mit Hinweisen).

E. 3.2
Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführer fälschlicherweise vom Vorliegen eines
Endentscheids ( Art. 90 BGG ) ausgegangen. Entsprechend finden sich in der Beschwerde
auch keine Ausführungen zu den Voraussetzungen von Art. 93 BGG . Ebensowenig springt
es in die Augen, dass dem Beschwerdeführer ein nicht wieder gutzumachender Nachteil



droht, wenn sich das Bundesgericht nicht bereits heute materiell mit dem Entscheid der
Vorinstanz befasst. Auch liesse sich mit einem Sachurteil kein Endentscheid erwirken,
nachdem der Beschwerdeführer mit seinem Hauptantrag die Rückweisung der Sache an die
Vorinstanz oder allenfalls an die erste Instanz zwecks Beweisergänzung verlangt (s.
Sachverhalt Bst. B; E. 2.2).

E. 4
Tritt das Bundesgericht in der Hauptsache nicht auf die Beschwerde ein, kann es auch nicht
darüber befinden, ob die Parteikosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens korrekt
ermittelt und verteilt worden sind.

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer für die Gerichtskosten des
bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahrens aufzukommen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Der
Beschwerdegegnerin, die nicht zur Vernehmlassung eingeladen wurde, sind keine Kosten
erwachsen.
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